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§ 120          Messweise  
 
1 Der Grenzabstand ist die Entfernung zwischen der projizierten Fassadenlinie und der Par-
zellengrenze. 
 
2 Vorspringende und unbedeutend rückspringende Gebäudeteile bleiben bei der Berechnung 
des Grenzabstands unberücksichtigt. 
 
Erläuterungen Absatz 1 definiert den Grenzabstand gemäss dem Wortlaut von Ziffer 7.1 

des Anhangs 1 zur IVHB als die Entfernung zwischen der projizierten Fas-
sadenlinie (§ 112a Abs. 2g PBG) und der Parzellengrenze. Klargestellt wird 
in Absatz 2, dass vorspringende und unbedeutend rückspringende Gebäu-
deteile bei der Berechnung des Grenzabstands unberücksichtigt bleiben, 
was sich indirekt schon aus der Definition der Fassadenflucht ergibt (§ 112a 
Abs. 2e PBG). Nach dem System der IVHB beeinflussen vorspringende Ge-
bäudeteile allerdings direkt die Fassadenlinie, was zur Folge hat, dass bei-
spielsweise ein 2 m vorspringender Balkon oder ein Balkon, der über mehr 
als einen Drittel der Fassade verläuft, die Fassadenlinie um ganze 2 m (im 
ersten Fall) oder um das Mass der Ausladung (im zweiten Fall) zur Grenze 
hin verschiebt. Bei anderen vorspringenden Gebäudeteilen wie Vordächern 
beim Hauseingang, für welche die Regelung in Absatz 2 eher Anwendung 
findet, sind minimal 1,5 m für einen ausreichenden Schutz erforderlich (B 62 
vom 25. Januar 2013, S. 47, in: KR 2013, S. 566). 
► Der Regierungsrat setzt § 120 gemeindeweise in Kraft (vgl. Anhang PBG). 

PBV – 

Urteile  – Für Parkplätze gibt es im kantonalen Recht keine öffentlich-rechtlichen 
Grenzabstandsvorschriften (VGU V 92 121 vom 24. September 1993, 
E. 2-4, in: LGVE 1993 II Nr. 2). 

Hinweise – 

Verweise – § 112a Absatz 2e (Fassadenflucht), g (projizierte Fassadenlinie), h (vor-
springende Gebäudeteile) und i PBG (rückspringende Gebäudeteile) 

Skizzen – 4a Vor- und rückspringende Gebäudeteile (§ 112a Abs. 2 e und h PBG) 
– 4b Vor- und rückspringende Gebäudeteile (§ 112a Abs. 2h und i PBG) 
– 6b (Grenzabstand abhängig von Gesamthöhe (§§ 120 Abs. 1 und 122 

Abs. 1 PBG) 
– 7 Grenzabstand bei vor- und rückspringenden Gebäudeteilen und Anbau-

ten (§§ 120 und 124 PBG) 
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Muster BZR – 
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